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HINTERGRUND UND ZIEL 

 

 

Vor dem Hintergrund der dynamischen 

Weiterentwicklung der Gerichtlichen Me-

diation im vergangenen Jahr trafen sich 

am 21. Januar 2010 Richter, Anwälte, 

Wissenschaftler und Gäste zum 3. Berli-

ner Symposium zur Gerichtlichen Media-

tion, um aktuelle Streitfragen und Per-

spektiven der Gerichtlichen Mediation zu 

diskutieren. 

Nach der ersten Bestandsaufnahme im 

Jahr 2007 und dem Austausch über Insti-

tutionalisierungsfragen im Jahr 2008 war 

der Fokus der dritten Veranstaltung der 

Symposienreihe auf die Debatte über die 

zukünftige Rolle der Gerichtlichen Media-

tion im Spektrum der alternativen Streit-

beilegungsformen gerichtet. 

Neben dem interdisziplinären Erfah-

rungsaustausch über Berufsgruppen, Ge-

richtsstandorte und Bundesländer hinweg 

bot das Symposium dieses Jahr damit di-

verse Anregungen, die aktuellen Entwick-

lungen bewusst kritisch zu betrachten. 

Teilnehmer und Referenten aus zwölf 

deutschen Bundesländern sowie aus Po-

len und Österreich traten dabei in einen 

konstruktiven und nicht selten auch 

kontroversen Dialog über die Sinnhaftig-

keit des Angebots Gerichtlicher Mediati-

on, ihren spezifischen Mehrwert gegen-

über streitigen Verfahren und ihr Kon-

kurrenzverhältnis zur bzw. ihr Zusam-

menspiel mit der außergerichtlichen Me-

diation. 
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VERANSTALTER UND TEILNEHMENDE 

 

 

Das dritte Berliner Symposium für Ge-

richtliche Mediation wurde gemeinsam 

von der Rechtsanwaltskammer Berlin, 

dem Landgericht Berlin mit der dort an-

sässigen Koordinierungsstelle für Ge-

richtliche Mediation in Berlin, dem Mas-

ter-Studiengang Mediation und dem In-

stitut für Konfliktmanagement an der 

Europa-Universität Viadrina Frankfurt 

(Oder) veranstaltet.  

Der Einladung in die Räume des Deut-

schen Anwaltsinstituts (DAI) in Berlin 

Mitte folgten in diesem Jahr rund 120 

Personen, darunter vor allem Richter 

und Anwälte sowie Studierende und Ab-

solventen des Master-Studiengangs Me-

diation. Neben Teilnehmern aus 12 Bun-

desländern waren auch Mediatoren aus 

Polen und Österreich vertreten. Die Ver-

anstalter begrüßten die Präsidentin des 

Kammergerichts Berlin und die ehemali-

ge Präsidentin des Oberlandesgerichts 

Schleswig-Holstein sowie weitere Gäste 

aus dem Bundesjustizministerium, der 

Berliner Senatsverwaltung für Justiz und 

dem Beirat für Gerichtliche Mediation an 

den Berliner Zivilgerichten.  

Informationen zu den Veranstaltern sind 

abrufbar unter: 

 

 

Rechtsanwaltskammer Berlin:  

www.rak-berlin.de 

 

Landgericht Berlin:  

www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/lg  

 

Master-Studiengang Mediation: 

www.master-mediation.euv-ffo.de 

 

Institut für Konfliktmanagement: 

www.europa-uni.de/ikm 

 



 

 

 

STREITGESPRÄCH 

 

 

ARBEITSGRUPPEN 

 

 

 Dr. Robert Maiazza/Guido Rasche 

„Gerichtliche Mediation – nein, danke!?“ 

Ein Streitgespräch 

 

 

 Jochen Apprich 

„Wenn die Zeit knapp wird – Arbeiten 

unter Zeitdruck in der Mediation“ 

 

 Alexandra Bielecke 

„Ich sehe was, was Du auch siehst – Vi-

sualisierung in der Mediation“ 

 

 Anne-Ruth Moltmann-Willisch 

„Vom ‚Nein, danke’ zum ‚Ja, bitte’ – wie 

motiviere ich Anwälte und Parteien in 

der Mediation?“ 

 

 Michael Grabow 

„Richter und Rechtsanwälte in der Medi-

ation – wer erwartet was von wem?“ 

 

 Torsten Block 

„Gerichtliche Mediation am Amtsgericht 

– ein Erfahrungsaustausch“ 

 

 Kirsten Schroeter 

„Qualitätssicherung von Mediation – An-

sätze und Modelle“ 

 

VORTRÄGE 

 

 

 Dr. Heinrich Zwanzger 

„Mediation im Praxistest“. Fallvergleich 

gerichtsinterner und außergerichtlicher 

Mediation aus Sicht eines mittelständi-

schen Unternehmers 

 

 Prof. Dr. Ulla Gläßer/Prof. Dr. Reinhard 

Greger 

„Gerichtliche Mediation – was bringt’s?“ 

Befunde zu Nutzen und Mehrwert Ge-

richtlicher Mediation aus Sicht der Wis-

senschaft 

 

 Beata Turek/Manuela Pliżga-Jonarska 

„Dürfen wir Sie herausbitten?“ – Modelle 

der Gerichtlichen Verweisung an außer-

gerichtliche Mediatoren in Polen 

 

 Michael Plassmann 

„Gerichtlich, gerichtsnah oder außerge-

richtlich – wie aus Solisten ein Orchester  

werden könnte“ 

 

 

PROGRAM MÜBERSICHT 
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PROGRAMMINHALTE 

  

Nach den Grußworten der Veranstalter 

leitete ein Streitgespräch eine Ple-

numsdiskussion über Berechtigung 

und Mehrwert Gerichtlicher Mediation 

ein. Anschließend boten drei Vorträge 

aus den Perspektiven der Nutzer, der 

wissenschaftlichen Begleitforschung 

und der Mediationspraxis in Polen Ein-

blicke in das Zusammenspiel von Ge-

richtlicher und außergerichtlicher Me-

diation. Am Nachmittag konnten dann 

spezifische praktische Fragestellungen 

aus der Gerichtlichen Mediation in Ar-

beitsgruppen vertieft werden. 

Michael Plassmann, Rechtsanwalt, Me-

diator und Vorstand der Rechtsan-

waltskammer Berlin, führte als Ge-

samtmoderator durch die Veranstal-

tung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUSSWORTE 

 

Den Untertitel des Symposiums – „Ge-

richtliche Mediation zwischen Etablie-

rung und Sackgasse“ – nahm Gisela 

von der Aue, Senatorin für Justiz, zum 

Anlass, die Zukunftsaussichten für das 

Angebot der Gerichtlichen Mediation in 

Berlin anzusprechen.  

Evaluierungsprojekte in anderen Bun-

desländern, die der Gerichtlichen Me-

diation schnelle, umfassende und dau-

erhafte Konfliktlösungserfolge attestie-

ren, legten es auch für Berlin nahe, die 

Gerichtliche Mediation weiterzuführen. 

Da die Erfahrungen der anderen Bun-

desländer aber keine allgemeingültige 

Ableitung zuließen, werde die wissen-

schaftliche Begleitung der Gerichtli-

chen Mediation nun auch in Berlin an-

gestrebt. Die Einrichtung des Beirats 

für Gerichtliche Mediation an den Ber-

liner Zivilgerichten sei ein deutliches 

Signal, dass Berlin die Gerichtliche Me-

diation ernst nehme. 
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Irene Schmidt, Präsidentin der Rechts-

anwaltskammer Berlin, stellte anschlie-

ßend die Funktion dieses Beirats vor, 

die u.a. darin bestehe, die Gerichtliche 

und außergerichtliche Mediation be-

kannter und allgemein zugänglicher zu 

machen. Sie nutzte die Gelegenheit, 

auch eine Forderung an den Gesetzge-

ber zu formulieren: die Einführung ei-

ner Mediationskostenhilfe für das Fa-

milienrecht. 

 

Dr. Bernd Pickel, Präsident des Landge-

richts Berlin, verlieh seiner Freude da-

rüber Ausdruck, dass die Veranstalter-

Trias aus Anwaltschaft, Justiz und Wis-

senschaft so produktiv zusammenar-

beite und die gemeinsame Begeiste-

rung für das Streitbeilegungsverfahren 

der Mediation zur Etablierung einer 

Symposien-Tradition geführt habe, de-

ren Attraktivität weit über Berlin und 

Brandenburg hinaus gehe.  

In diesem Sinne freute sich auch Prof. 

Dr. Ulla Gläßer, wissenschaftliche Lei-

terin des Master-Studiengangs Media-

tion und des Instituts für Konfliktma-

nagement an der Europa-Universität 

Viadrina, so viele Teilnehmer begrüßen 

zu können, von denen etliche bereits 

die ersten beiden Symposien besucht 

hatten. Prof. Dr. Gläßer hob hervor, 

dass auch auf diesem Symposium eine 

bereichernde Vielfalt an Perspektiven 

auf die Gerichtliche Mediation vertreten 

sei und hieß besonders Beata Turek 

und Manuela Pliżga-Jonarska aus Polen 

willkommen, die – nach Referenten aus 

Australien und den USA in 2007 und 

2008 – in diesem Jahr die internationa-

le Sichtweise beisteuerten. 
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STREITGESPRÄCH 

Angesichts der zahlreichen Befürworter 

der Gerichtlichen Mediation im Raum 

begaben sich die beiden Disputanten, 

Dr. Robert Maiazza, Richter am Land-

gericht Berlin, und Guido Rasche, 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Fami-

lienrecht aus Münster, gleichsam, wie 

sie es selbst formulierten, in die „Höhle 

des Löwen“, als sie vor dem Hinter-

grund ihrer beruflichen Erfahrungen 

das System der Gerichtlichen Mediation 

gezielt in Frage stellten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Maiazza bemängelte aus Richter-

sicht insbesondere, dass diejenigen 

Konflikte, die in einer Gerichtlichen 

Mediation nicht beigelegt werden 

könnten, nicht nur die Erwartungen der 

betroffenen Parteien enttäuschten, 

sondern aufgrund des dann besonders 

hohen Eskalationsgrades auch häufig 

für ein späteres Gerichtsverfahren 

„verbrannt“ seien. Richter hätten re-

gelmäßig große Mühe, nach dem Schei-

tern einer Gerichtlichen Mediation die 

Parteien wieder „einzufangen“. Mit 

Verweis auf die umstrittene Rechts-

grundlage für die Gerichtliche Mediati-

on äußerte er darüber hinaus erhebli-

che Zweifel, ob Richter ohne ausdrück-

liche gesetzliche Ermächtigung über-

haupt tätig werden dürften. Ohnehin 

sei fraglich, worin der Innovationsge-

winn der Gerichtlichen Mediation läge, 

wenn Richter mediative Techniken 

auch einfach in der Güteverhandlung 

anwenden könnten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Rasche führte Kritik an der lang-

fristigen Etablierung Gerichtlicher Me-

diation ins Feld: Aus der Perspektive 

eines klassischen Prozessanwalts er-

schienen zunächst die unklaren recht-

lichen Rahmenbedingungen der Ge-

richtlichen Mediation problematisch. 

Als klärungsbedürftig in diesem Zu-

sammenhang nannte auch er die unsi-

chere Rechtsgrundlage, die mögliche 

Verletzung des Wettbewerbsrechts 
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durch ein kostenfreies staatliches Me-

diationsangebot sowie die Frage der 

Vereinbarkeit von Richtermediation 

und Rechtsdienstleistungsgesetz. Wei-

terhin zähle die Interessenerforschung 

der Streitparteien nicht zu den klassi-

schen Aufgaben der Gerichte, auch 

nicht im Rahmen der Güteverhandlung. 

Vor allem aber führe das Gerichtliche 

Mediationsangebot zur faktischen Be-

vorzugung mediationsinteressierter 

Parteien, da diese anders als bei strei-

tigen Verfahren Sitzungstermine re-

gelmäßig bereits nach vier Wochen er-

hielten.  

Die Ressourcen, so Rasche, die für die 

Etablierung von Gerichtlicher Mediation 

eingesetzt werden, fehlten zudem bei 

der Bewältigung der Kernaufgaben der 

Justiz. Schließlich erdrücke die kosten-

freie Gerichtliche Mediation außerge-

richtliche Mediationsangebote, obwohl 

erstere ursprünglich den Gedanken der 

konsensualen außergerichtlichen Ver-

fahren verbreiten und fördern sollte. 

Überhaupt bestehe die Berechtigung 

Gerichtlicher Mediation lediglich in 

dieser Katalysatorfunktion für die au-

ßergerichtliche Mediation. Mit der For-

derung an die Justiz, zu ihrer eigenen 

Entlastung die mediationsgeeigneten 

Fälle in die außergerichtliche Mediation 

zu verweisen, schloss Guido Rasche 

seine kritischen Bemerkungen ab. 

In der anschließenden Diskussion im 

Plenum wurde mit Bezug auf Dr. 

Maiazzas Kritikpunkte angeführt, dass 

Parteien nach einer erfolglosen Media-

tion oft besser vorbereitet ins Ge-

richtsverfahren kämen als üblich und 

sich dort nicht selten verglichen. Dr. 

Maiazza entgegnete darauf, dass man 

in diesen Fällen als Richter meist nicht 

mehr „frisch ansetzen“ könne. Ein Teil-

nehmer gab dagegen zu bedenken, 

dass Parteien niemals emotional unbe-

fangen vor einen Richter träten und 

echte Lösungsoffenheit nur in der Me-

diation gegeben sei. 

Auf das Statement eines Teilnehmers, 

es sei Aufgabe der Anwälte und nicht 

der Richterschaft, die außergerichtliche 

Mediation zu etablieren, wurde ent-

gegnet, dass die außergerichtliche Me-

diation neben der kostenneutral ange-

botenen Gerichtlichen Mediation keine 

Etablierungschance habe. Ein anderer 

Teilnehmer vermutete, deutsche Kon-

fliktparteien seien Richtern in besonde-

rer Weise in „Hassliebe“ verbunden und 

bevorzugten deshalb auch bei der Wahl 

des Mediators tendenziell Richter vor 

Anwälten. 

 

 

 

 

 

Mit Blick auf das kritisierte Fehlen einer 

eindeutigen Rechtsgrundlage für die 

Gerichtliche Mediation betonte Dr. Pi-

ckel, Mediation zähle zu den zuneh-

mend vielfältigeren Kommunikations-

techniken, die zur richterlichen Praxis 

gehörten und keiner „allzu spitzfindi-

gen“ Regelung bedürften. Diskutiert 

wurde weiterhin, wie Richter bei der 

Auswahl mediationsgeeigneter Konflik-

te vorgehen sollten. Dazu merkte ein 

Teilnehmer an, dass es hierbei vor al-

lem darauf ankäme, ob neben dem ei-

gentlichen Streitthema noch weitere 

Dinge zwischen den Parteien zu klären 

seien. 



 

 9 

 

Schließlich regte sich Widerspruch ge-

gen die kritischen Bemerkungen von 

Guido Rasche: Zwar sei der Richterme-

diator nicht dazu berufen, das Recht 

zu erklären, eine Gerichtliche Mediati-

on könne sich jedoch niemals vollstän-

dig vom juristischen Kontext lösen. Für 

die außergerichtliche Mediation gebe 

es auch bei Fortbestehen des Gerichtli-

chen Mediationsangebots noch genü-

gend Fälle. Auch der Umstand, dass 

die Wartefristen für Gerichtliche Media-

tionsverfahren oft deutlich kürzer sei-

en als im streitigen Verfahren, biete 

weniger einen Ansatzpunkt für Kritik, 

sondern spiegele vielmehr die beson-

dere Einsatzbereitschaft der begeister-

ten Richtermediatoren wider. 

Insgesamt brachte die sehr lebhafte 

Diskussion sowohl das große Engage-

ment als auch die zentralen strittigen 

Fragen zum Thema Gerichtliche Media-

tion äußerst greifbar zum Ausdruck. 

 

 

VORTRÄGE 

 

Im ersten Vortrag des Tages schilderte 

Dr. Heinrich Zwanzger, Geschäfts-

führer der Terralkis GmbH, seine Er-

fahrungen mit Gerichtlicher und au-

ßergerichtlicher Mediation aus der 

Nutzerperspektive.  

Im „Praxistest“ der realen Konfliktbear-

beitung sei die außergerichtliche Medi-

ation für ihn schneller und effektiver 

gewesen als die Gerichtliche Mediation, 

er habe allerdings auch mit letzterer 

positive Erfahrungen gesammelt. Die 

Nachhaltigkeit der dort erlangten Er-

gebnisse zeige sich darin, dass er auch 

heute noch gut mit der gegnerischen 

Mediationspartei von damals auskom-

me – welche er „zum Beweisantritt“ 

auch direkt auf das Symposium mitge-

bracht hatte. Dass Mediation trotz 

scheinbar unauflösbarer Zielkonflikte 

unkonventionelle Lösungen mit mini-

malen Kollateralschäden für beide Sei-

ten ermögliche, veranschaulichte er 

anhand einer metaphorischen Rangier-

aufgabe. An die Justiz gerichtet formu-

lierte Dr. Zwanzger die Anregung, 

Streitparteien die Vorzüge und Verfah-

rensmodalitäten von Mediation frühzei-

tiger bekannt zu machen. Michael 

Plassmann wies in diesem Zusammen-

hang darauf hin, dass er die Anwälte 

auch in der berufsrechtlichen Pflicht 

sehe, ihre Mandanten frühzeitig bei der 

Wahl des individuell richtigen Verfah-

rens zu beraten. 
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Prof. Dr. Ulla Gläßer, Europa-

Universität Viadrina Frankfurt (Oder), 

und Prof. Dr. Reinhard Greger, Fried-

rich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg, setzten sich in dem gemein-

sam gehaltenen zweiten Vortrag mit 

dem Nutzen und Mehrwert Gerichtli-

cher Mediation aus Sicht der wissen-

schaftlichen Begleitforschung ausei-

nander. Prof. Dr. Gläßer stellte zu-

nächst die kritischen Stimmen, die das 

erste Projekt Gerichtlicher Mediation in 

Niedersachsen im Jahr 2002 als „esote-

rische Rechtsverweigerung“ gebrand-

markt hätten, der heutigen Diskussion 

gegenüber, die nun erfreulicherweise 

sachlicher geführt würde. Wissen-

schaftlich fundierte Aussagen zu Nut-

zen und Mehrwert seien jedoch weiter-

hin rar.  

Fasse man die wesentlichen Befunde 

der Forschungsberichte aus Hessen, 

Niedersachsen, Bayern und Mecklen-

burg-Vorpommern zusammen (die In-

ternet-Fundstellen dieser Berichte fin-

den sich im Anhang), so ließen sich 

aber bereits greifbare Gewinne durch 

die Einführung Gerichtlicher Mediation 

ablesen. Neben den bereits erwähnten 

kürzeren Wartezeiten auf Mediations-

termine seien eine reduzierte Verfah-

rensdauer, eine geringere Kostenlast 

bei Parteien und Gerichten, Synergieef-

fekte durch die Erledigung mehrerer 

Verfahren in einer Mediation bzw. die 

mediative Vorbereitung gerichtlicher 

Vergleiche sowie eine größere Nachhal-

tigkeit vereinbarter Ergebnisse zu ver-

zeichnen. Das Mediationsverfahren 

werde als fairer und weniger emotional 

belastend empfunden. Auch zeigten 

sich Parteien nach einer Mediation re-

gelmäßig in ihrer Fähigkeit gestärkt, 

Konflikte selbständig zu lösen. Nicht 

zuletzt entstehe durch die intensive 

Befassung mit der Mediationsmethodik 

ein deutlicher Zuwachs an kommunika-

tiver Kompetenz auf Seiten der Rich-

termediatoren, von deren nützlichen 

Folgen in regulären mündlichen Ver-

handlungen regelmäßig berichtet wer-

de. Ob die Gerichtliche Mediation al-

lerdings auch die gewünschte „Türöff-

nerrolle“ für die allgemeine Verbrei-

tung des Gedankens konsensualer 

Konfliktlösung erfülle, sei gegenwärtig 

eher zweifelhaft und könne derzeit 

noch nicht abschließend bewertet wer-

den. 

Prof. Dr. Gläßer formulierte abschlie-

ßend Empfehlungen für die Einrichtung 

und Gestaltung von Begleitforschung 

zu Gerichtlicher Mediation: Wenn ge-

fordert werde, dass den Kosten der Ge-

richtlichen Mediation systematisch ent-

sprechende Nutzen gegenübergestellt 

werden, dann müsse auch in eine Nut-

zenerfassung durch professionelle Be-

gleitforschung investiert werden. Um 

ein angemessenes Spektrum von Nut-

zenaspekten der Gerichtlichen Media-

tion abzubilden, sollte der Schwer-

punkt der Begleitforschung auf qualita-

tiven und nicht auf quantitativen Fra-
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gestellungen liegen. Soweit noch keine 

Gelder für Begleitforschung bereit-

stünden, sei es sehr sinnvoll, Daten 

über durchgeführte Gerichtliche Media-

tionen zur späteren Untersuchung und 

Auswertung zu speichern. 

 

 

 

Prof. Dr. Greger betonte in seinem 

Vortrag, dass bei der Ermittlung von 

Nutzen und Mehrwert Gerichtlicher 

Mediation mediierte und nicht 

mediierte Gerichtsfälle miteinander 

verglichen werden müssten. Gerichtli-

che und außergerichtliche Mediation 

seien schwieriger vergleichbar als ge-

meinhin angenommen, da Konflikte bei 

Eintritt in die Mediation jeweils in un-

terschiedlichem Maße verrechtlicht sei-

en. Zudem gehe die Initiative zur Me-

diation von unterschiedlichen Akteuren 

aus (Streitrichter vs. Konfliktparteien), 

weiterhin lägen unterschiedliche Aus-

gangsmotivationen vor und es stünden 

im gerichtlichen Kontext nur begrenzte 

Zeitressourcen zur Verfügung. Ein Ver-

gleich zwischen mediierten und nicht 

mediierten Verfahren sei allerdings un-

ter quantitativen Aspekten kaum 

durchführbar, da nicht herauszufinden 

sei, welchen Ausgang ein Fall aus dem 

einen Forum in einem anderen Forum 

genommen hätte. Wesentlich, so be-

tonte auch er, sei daher die qualitative 

Beurteilung.  

In dieser Hinsicht ließen sich zum jet-

zigen Zeitpunkt folgende Aussagen 

treffen: Die Verschiebung ausgewähl-

ter, geeigneter Fälle in die Mediation 

ergebe einen enormen Zeit- und Effizi-

enzgewinn; im Übrigen würden in der 

Mediation deutlich umfassendere und 

nachhaltigere Lösungen erzielt, wie 

durch eine derzeit laufende Langzeit-

untersuchung in Thüringen belegt 

werde. Der für die Etablierung von Me-

diation zunächst erforderliche Aufwand 

für zusätzliche personelle Ressourcen 

erscheine im Licht der längerfristigen 

Einsparung von Zeit und Personal als 

wirtschaftlich sinnvoll. Regten Parteien 

schon in der Klageschrift die Durchfüh-

rung einer Mediation an, so handele es 

sich klar um einen Fall für die außerge-

richtliche Mediation, da die Parteien 

offenkundig von vorneherein kein 

kontradiktorisches Urteil ansteuerten. 

In diesen Konstellationen müsse eine 

Fehlsteuerung von Seiten der Justiz 

vermieden werden.  

Das Ziel Gerichtlicher Mediationen sei 

häufig nicht „langfristige Liebe“, son-

dern die Beilegung des konkreten Kon-

flikts, für die die Aktivierung der Be-

ziehungsebene allerdings meist uner-

lässlich sei. Die Vertraulichkeit der Me-

diationsgespräche sei für die betroffe-

nen Parteien schließlich ein deutlicher 

Mehrwert der Mediation, da sie unter 

anderem ermögliche, dass sich die Par-

teien nicht in einer öffentlichen Ge-

richtsverhandlung vor Dritten profilie-

ren müssten. 

Prof. Dr. Greger schloss mit der Fest-

stellung, dass der Nutzen Gerichtlicher 
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Mediation zwar nicht messbar sei wie 

Temperaturwerte an einem Thermome-

ter; qualitative Untersuchungen bestä-

tigten aber deutlich, dass die Gerichtli-

che Mediation zu schnelleren, umfas-

senderen und insgesamt ressourcen-

schonenderen Lösungen führe. Zudem 

sei einer der größten Vorteile der Ge-

richtlichen Mediation in ihrer „mittelba-

ren Fernwirkung“ zu sehen: Sie beein-

flusse die Prozesskultur positiv und 

führe zu einem Umdenken auf breite-

rer Ebene. Die gerichtsinterne Mediati-

on sei daher nicht als besonderes Ver-

fahrensangebot der Justiz zu betrach-

ten, sondern als Teil eines differenzier-

ten Konfliktmanagements, zu dem ne-

ben der Anwendung mediativer Tech-

niken durch den Prozessrichter und 

der Übertragung von Güteverhandlun-

gen auf einen Mediationsrichter auch 

die Verweisung in die außergerichtliche 

Mediation gehöre, die vorrangig zu 

stärken sei. Für den Ausbau einer Inf-

rastruktur zur differenzierteren Kon-

fliktbehandlung lohne sich jeder inves-

tierte Euro.  

In ihrem Vortrag mit dem Titel „Dürfen 

wir Sie herausbitten?“ erläuterten an-

schließend Beata Turek, Richterin und 

Mitarbeiterin des Polnischen Ministeri-

ums für Justiz, Warschau, und Manue-

la Pliżga-Jonarska, Mediatorin am 

Kreisgericht Wrocław, Modelle der ge-

richtlichen Verweisung an außerge-

richtliche Mediatoren in Polen. Richter 

dürften in Polen zwar auch ohne An-

trag der Parteien eine Mediation an-

ordnen, grundsätzlich aber nicht selbst 

mediieren. Die Referentinnen begrün-

deten dies damit, dass die Parteien der 

Meinung seien, Richter würden nicht 

auf gleicher Augenhöhe mit ihnen 

agieren. Gerichte verfügten für die 

Verweisung von Konfliktparteien in die 

außergerichtliche Mediation über 

 

 

Mediatorenlisten von Mediationsorga-

nisationen. Statistiken, die den Zeit-

raum seit der gesetzlichen Regelung 

der Mediation in Zivilverfahren von 

2005 bis 2008 abdecken, dokumen-

tierten einen Einsatz von Mediations-

verfahren in 0,02% aller zivilgerichtli-

chen, 0,05% aller familiengerichtlichen 

und 0,02% aller wirtschaftsgerichtli-

chen Verfahren. Parteien müssten die 

Mediation selbständig finanzieren und 

die Einigung durch das Gericht autori-

sieren lassen. Große Wertschätzung 

empfinde das rechtssuchende Publi-

kum in Polen für die vertrauensvolle 

Gesprächsatmosphäre, die regelmäßig 

in Mediationen entstehe; gegenüber 

der Richterschaft bestünde dagegen 

mangelndes Vertrauen. 

Momentan werde ein Gesetzesentwurf 

zur berufsrechtlichen Regelung der Ge-

richtsmediation in Polen kontrovers 

diskutiert. Hinsichtlich der Zulassungs-

voraussetzungen streite man dabei ak-

tuell weniger über eine feste Zahl von 

Ausbildungsstunden als über inhaltli-

che Kriterien. Denn die heute gelten-

den Kriterien seien so schwer zu erfül-

len, dass von den ca. 2.600 ausgebil-

deten polnischen Mediatoren bislang 

nur sehr wenige auf die erwähnten Lis-

ten aufgenommen worden seien. Ins-

gesamt sei die Mediation in Polen, so 

die Referentinnen, bislang noch keine 

einträgliche Tätigkeit: Mit einer Vergü-
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tung von etwa sechs Euro pro Sitzung 

oder einem Prozent des Streitwerts (al-

lerdings maximal 250,- €) müssten 

Mediatoren zwangsläufig nebenbei 

noch andere Tätigkeiten ausüben. 

In seiner Doppelrolle als Gesamtmode-

rator und Referent verzichtete Michael 

Plassmann auf seinen ursprünglich an 

dieser Stelle eingeplanten Vortrag „Ge-

richtlich, gerichtsnah oder außerge-

richtlich – wie aus Solisten ein Orches-

ter werden könnte“, um dem großen 

Diskussionsbedarf im Plenum zu den 

durch das Streitgespräch und die bis-

herigen Vorträge angeregten Fragen 

mehr Raum zu geben. 
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ARBEITSGRUPPEN 

 

Im Anschluss an die Vorträge hatten 

die Teilnehmer Gelegenheit, sich in ei-

ner von sechs Arbeitsgruppen vertie-

fend mit praktischen Fragen der Ge-

richtlichen Mediation auseinander-

zusetzen. 

Die von Jochen Apprich (Richtermedia-

tor am LG Rostock) geleitete Arbeits-

gruppe 1: „Wenn die Zeit knapp wird 

– Arbeiten unter Zeitdruck in der 

Mediation“ diskutierte verschiedene 

Aspekte zeitlicher Begrenzung in ei-

nem laufenden Mediationsverfahren. 

Thematisiert wurden zunächst denkba-

re Ursachen einer zeitlichen Limitie-

rung, differenziert nach verfahrensin-

ternen (z.B. Zeitvereinbarung) oder -

externen (z.B. Anschlusstermine) 

Gründen sowie nach vorhersehbaren 

(z.B. Anschlusstermine) und nicht 

vorhersehbaren (z.B. ungeplantes 

Thema im Mediationsverfahren) Ursa-

chen. Die Teilnehmer erörterten die 

Frage, wie der Mediator gegebenen 

oder entstehenden Zeitdruck feststel-

len kann (vorherige Besprechung des 

Zeitrahmens, Gestik/Mimik der Betei-

ligten) und diskutierten die Folgen von 

Zeitknappheit.  

Dabei konnten sowohl positive als 

auch negative Aspekte herausgearbei-

tet werden. So verdichte sich einerseits 

die Mediation durch Zeitknappheit und 

arbeiteten die Parteien konzentrierter. 

Andererseits steige aber auch die Ge-

fahr von methodischen Fehlern auf Sei-

ten des Mediators oder es finde statt 

einer Mediation wegen des Erfolgs-

drucks nur noch ein klassisches Ver-

gleichsgesprächs statt. Sehr konträr 

debattiert wurde die Frage, inwieweit 

der Mediator für die Folgen des entste-

henden Zeitdrucks verantwortlich sei. 

Schließlich wurde darüber gesprochen, 

wie mit Zeitdruck konstruktiv umge-

gangen werden kann, insbesondere 

welche Möglichkeiten es gibt, diesen 

zu reduzieren und die Parteien dazu zu 

bewegen, die Mediation über das Zeit-

limit hinaus fortzusetzen. Als prakti-

sche Beispiele wurden Zwischenverein-

barungen und Fortsetzungstermine 

genannt. (Bericht: Thomas J. 

Michalczyk) 

 

Die Arbeitsgruppe 2: „Ich sehe was, 

was Du auch siehst – Visualisierung 

in der Mediation“ beschäftigte sich 

unter der Leitung von Alexandra Biele-

cke (Diplom-Psychologin und Mediato-

rin, Berlin) mit Techniken und Einsatz-

möglichkeiten bildlicher Darstellung in 

der Mediation. Visualisierung kann im 

Rahmen einer Mediation nicht nur 

komplexe Wirkzusammenhänge (be-

)greifbar machen, sondern den Partei-

en auch das Vertrauen geben, dass die 

für sie wichtigen Aspekte festgehalten 

und behandelt werden.  
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Zugleich hilft die Visualisierung dem 

Mediator, für sich selbst und das Ver-

fahren eine Struktur zu schaffen und 

den Überblick zu behalten sowie die 

Aufmerksamkeit aller Beteiligten auf 

die aktuell wichtigen Themen zu kon-

zentrieren.  

Die Teilnehmenden der Arbeitsgruppe 

erhielten zunächst einen Überblick 

über grundlegende Techniken und Me-

thoden (wie z.B. Moderationsschrift, 

sinnvoller Umgang mit Moderationsma-

terialien) und außergewöhnliche Visua-

lisierungstechniken (Menschen und 

Gesichtsausdrücke, Fragetechniken mit 

Positionierungen im Raum). Anschlie-

ßend entwickelten die Teilnehmenden 

aus dem Stegreif verständliche Illustra-

tionen und treffende Symbole, deren 

visuelle Einbindung in den Mediations-

prozess äußert gewinnbringend sein 

kann. Der Workshop wurde abgerundet 

mit verschiedenen Beispielen für die 

Visualisierung von Prozessschritten 

(u.a. Themensammlung mit Mind Map, 

Lösungsbaum und Entscheidungs-

matrix). Im Zentrum des Workshops 

standen der humorvolle Umgang mit 

sich selbst und anderen sowie das Ex-

perimentieren mit ungewöhnlichen Vi-

sualisierungsideen. (Bericht: Alexandra 

Bielecke) 

 

Unter der Leitung von Anne-Ruth 

Moltmann-Willisch (Richtermediatorin 

am LG Berlin) befasste sich die Ar-

beitsgruppe 3: „Vom ‚Nein, danke’ 

zum ‚Ja, bitte’ – wie motiviere ich 

Anwälte und Parteien in der Mediati-

on?“ zunächst mit der Frage, welche 

Fälle überhaupt mediationsgeeignet 

sind und diskutierte die Vorauswahl 

durch den streitentscheidenden Rich-

ter. Im Anschluss stellte die Gruppe 

eine Auswahl verschiedener Gründe 

zusammen, die Parteien, denen eine 

Gerichtliche Mediation vorgeschlagen 

wurde, gegen deren Durchführung 

vorbringen (könnten).  

Beispielhaft wurden folgende Gründe 

genannt: „Es ist bereits alles bespro-

chen worden“, „Das Mediationsverfah-

ren ist nur Zeitverschwendung“ oder 

auch „Mediation ist nicht das richtige 

Verfahren“. Die Teilnehmer entwickel-

ten zu den einzelnen Bedenken Ant-

wort- und Reaktionsmöglichkeiten, mit 

denen der Mediator die Parteien und 

deren Anwälte von einer ablehnenden 

zu einer aufgeschlossenen Haltung ge-

genüber dem Verfahren bewegen 

könnte. (Bericht: Ulrike Hoffmann) 
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In der überwiegend mit Richtermedia-

toren besetzten Arbeitsgruppe 4: 

„Richter und Rechtsanwälte in der 

Mediation – wer erwartet was von 

wem?“ unter der Leitung von Michael 

Grabow (Richtermediator am AG Pan-

kow/Weißensee) bestand Einigkeit da-

rüber, dass die anwaltliche Begleitung 

der Parteien in der Gerichtlichen Medi-

ation grundsätzlich unverzichtbar sei, 

selbst wenn die jeweilige Prozessord-

nung keinen Anwaltszwang vorsähe. 

Aus Sicht des Richtermediators wurde 

folgendes Erwartungsprofil für den 

Rechtsanwalt in der Gerichtlichen Me-

diation formuliert: Rechtsberatung der 

Partei, Unterstützung der Partei beim 

Tatsachenvortrag („Auf was kommt es 

gerade in der Mediation an?“), Zurück-

haltung zugunsten der Partei in der 

Gesprächsführung und beim Unterbrei-

ten von Lösungsoptionen. Letzteres 

griff ein Rechtsanwalt in der Arbeits-

gruppe zustimmend mit der Formulie-

rung auf, die Gerichtliche Mediation sei 

„nicht der Ort für flammende Plädo-

yers“. Die Erwartungen an den Rich-

termediator aus Rechtsanwaltssicht 

wurden mit Offenheit und Gelassenheit 

umrissen und mit der Forderung ver-

bunden, rechtliche Hinweise zu unter-

lassen und das Mediationsgespräch 

nicht übermäßig schematisch zu struk-

turieren.  

Übereinstimmend wurde der Wert einer 

fundierten Vorbereitung des Mediati-

onsgesprächs einschließlich der Kon-

taktaufnahme zwischen Richtermedia-

tor und Rechtsanwälten hervorgeho-

ben. Ferner wurde angeregt, auch nach 

Mediationsgesprächen und insbeson-

dere bei deren Scheitern diesen Kon-

takt noch einmal aufzunehmen, um 

Feedback erhalten zu können. (Bericht: 

Dr. Stephan Bahlmann) 

 

In der Arbeitsgruppe 5: „Gerichtliche 

Mediation am Amtsgericht“, die von 

Torsten Block (Richtermediator und 

Präsident des AG Kiel) moderiert wur-

de, tauschten sich die Teilnehmer über 

mehr oder weniger geeignete Fallgrup-

pen, die Entlastung durch und die Be-

schleunigung von Mediation am Amts-

gericht sowie über die Akquise von Fäl-

len und Abgabe von Akten an die Me-

diationsabteilung aus. Vor dem Hinter-

grund der hohen Fallzahlen am Amts-

gericht brachten die Teilnehmer fol-

gende Beispiele für Entlastungswerte 

für Mediation vor: 0,1 Pensum Entlas-

tung für 4 erfolgreiche Zivilmediatio-

nen oder 2 Familiensachen (AG Kiel), 3 

Zivilakten weniger bei Übernahme ei-

ner zu mediierenden Akte (Berlin), 0,2 

Pensum Entlastung bei 1 Mediationstag 

pro Woche (Hamburg). Zur Beschleuni-

gung der Mediation am Amtsgericht 

könnten vor Verfahrensbeginn vorbe-

reitende Fragen versandt, Einzelge-

spräche geführt sowie Konsequenzen 

für den Fall des Abbruchs der Verhand-

lungen erörtert werden.  

Die Fragen, ob und inwieweit direktive 

Lösungsvorschläge von Richtermedia-

toren unterbreitet werden sollten und 

inwiefern Kurzzeitmediationen als Ta-

bubruch oder Chance zu bewerten sei-

en, wurde konträr erörtert. Hinsichtlich 

der Akquise von Fällen und der Abgabe 
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von Akten an die Mediationsabteilung 

berichtete eine Teilnehmerin von einer 

Mediationsschulung des gesamten Ge-

richtspersonals, auf deren Grundlage 

nun jeweils frühzeitig die Option einer 

Mediation geprüft werde. Ebenso wür-

de derjenige Richter gekürt, der im 

Jahr die meisten Akten in die Mediati-

onsabteilung abgebe (AG Bad Sege-

berg). Schließlich wurde festgestellt, 

dass die Amtsgerichte sehr unter-

schiedlich hinsichtlich der Frage ver-

fahren, unter welchen Bedingungen 

und zu welchem Zeitpunkt eine Akte in 

die Mediationsabteilung abgegeben 

werden kann. (Bericht: Henriette Jae-

ckel)  

 

In der Arbeitsgruppe 6: „Qualitätssi-

cherung von Mediation – Ansätze 

und Modelle“ unter der Leitung von 

Kirsten Schroeter (Diplom-Psychologin 

und Mediatorin, Hamburg) wurde das 

komplexe Themenfeld zunächst in die 

unterschiedlichen Qualitätsdimensio-

nen wie Konzeptqualität, Strukturquali-

tät, Prozessqualität und Ergebnisquali-

tät ausdifferenziert. In der Arbeits-

gruppe wurde zum einen die Supervi-

sion als zentrales Element der Quali-

tätssicherung und -entwicklung her-

vorgehoben. Kernthemen der Supervi-

sion seien u.a. der Umgang mit Eini-

gungsdruck („Darf Gerichtliche Media-

tion scheitern?“) und rechtlichen As-

pekten sowie generell die Eignung von 

Fällen für die Mediation. Qualität und 

Erfolg, so stellten die Teilnehmer fest, 

stiegen mit praktischer Erfahrung und 

eigener Gelassenheit. Inwiefern bei 

Richtermediatoren das Recht fester Be-

standteil der Mediation sein sollte, 

wurde sehr heterogen bewertet. Für die 

Falleignung gäbe es keine klaren Vor-

gaben – ein starker monetärer oder 

emotionaler Druck könnte im einen Fall 

gegen eine Mediation und im nächsten 

für diese sprechen. Zur Sprache kamen 

schließlich Standards für Gerichtliche 

Mediatoren, die Aspekte wie Ausbil-

dung, Supervision, Intervision, Jour fi-

xe, Hospitation, psychologische Unter-

stützung, Interdisziplinarität und Ein-

führung von Feedback-Systemen (wie 

in den USA) regeln könnten. (Bericht: 

Lars Anderson) 

 

 

 

FOLGEVERANSTALTUNG 

 

Am 22. und 23. Januar 2010 folgte auf 

das Symposium das Intensiv-Seminar 

„Gerichtsverbundene Mediation – Model-

le, Methoden, Perspektiven“ mit 22 Teil-

nehmern. Das Seminar bot Raum, aktu-

elle Schlüsselfragen des Einsatzes von 

Mediation im Bereich der Justiz zu dis-

kutieren, das verfügbare Repertoire an 

Methoden und Interventionen zu erwei-

tern und die eigene mediative Haltung 

weiter zu entwickeln. 
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SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK 

 

 

Im Laufe der Vorträge und Diskussionen 

im Rahmen des Symposiums wurde 

deutlich, dass die Gerichtliche Mediation 

in Deutschland bereits entscheidende 

Schritte in Richtung Etablierung zurück-

gelegt hat. Die aktuelle Phase ist zu-

gleich stark von Fragen des Selbstver-

ständnisses, der inneren Rechtfertigung 

und des Spannungsverhältnisses bzw. 

Zusammenspiels mit der außergerichtli-

chen Mediation geprägt.  

Wie auch in den Vorjahren war das En-

gagement der Teilnehmer in den Dis-

kussionen ausgesprochen groß. Dabei 

häuften sich die Stimmen, die die Hür-

den zur Etablierung der Gerichtlichen 

Mediation als nahezu überwunden be-

trachten: Ihr Nutzen sei immer wieder 

neu durch wissenschaftliche Begleitung 

und Evaluation von Projekten belegt 

worden, die beteiligten Gerichte bestä-

tigten wachsenden Zulauf und Richter-

mediatoren könnten positive Erfahrun-

gen verzeichnen. Andererseits ver-

stummten auch die kritischen Stimmen 

nicht, sondern wurden eher lauter: Die 

Gerichtliche Mediation agiere ohne 

rechtliche Grundlage und nehme in 

Deutschland verglichen mit ausländi-

schen Modellen eine nicht gerechtfertig-

te Ausnahmestellung ein, mit der sie 

den Wettbewerb verzerre und der au-

ßergerichtlichen Mediation die Luft zum 

Atmen nehme.  

Warum wird diese Debatte immer noch 

so hitzig geführt? Eine Antwort könnte 

sein, dass die Gerichtliche Mediation 

zwar einerseits Erleichterung schafft und 

Bedarf befriedigt, andererseits aber 

zahlreiche Grundsatzfragen immer noch 

ungeklärt sind. Gerade angesichts des 

bereits fortgeschrittenen Etablierungs-

prozesses scheint es lohnenswert, sich 

zu fragen, welche Ziele mit dem Einsatz 

Gerichtlicher Mediation im Einzelnen 

verfolgt werden sollen und welche Kon-

sequenzen sich daraus ergeben: Soll die 

Gerichtliche Mediation die Gerichte ins-

gesamt durch sinkende Fallzahlen ent-

lasten oder reicht eine Teilentlastung 

durch die interne Verschiebung von Ar-

beitsprozessen aus? Ist ein direktes oder 

indirektes Konkurrenzverhältnis von Ge-

richtlicher und außergerichtlicher Media-

tion willkommen, toleriert oder aber un-

erwünscht – und wie müsste dieses Ver-

hältnis entsprechend ausgestaltet wer-

den? Inwieweit sollte es als eigenständi-

ger Nutzen der Mediationsausbildung 

von Richtern verbucht werden, dass die 

mediativen Fähigkeiten das richterliche 

Kompetenzprofil und Methodenspekt-

rum auch generell erweitern und die 

persönliche Motivation und Arbeitszu-

friedenheit der Richtermediatoren för-

dern? 

Angesichts des engagierten und kon-

struktiven Diskurses auf dem diesjähri-

gen Symposium freuen wir uns bereits 

jetzt darauf, auf der nächsten Veranstal-

tung der Reihe die Diskussion über die 

herausfordernden Gestaltungsfragen der 

Gerichtlichen Mediation fortzusetzen.  
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hinaus obliegt ihm die wissenschaftliche 

Begleitung der Pilotprojekte zur 

gerichtsinternen Mediation in Bayern 

und Thüringen. Vor der Berufung an die 

Universität stand er über 20 Jahre in den 

Diensten der Justiz, zuletzt als Richter 

am Bundesgerichtshof.  

 

Dr. Robert Maiazza  

Dr. Robert Maiazza ist seit 2002 Richter 

am Landgericht Berlin. Vor seiner 

Ernennung zum Richter war er in 

verschiedenen Bereichen der Berliner 

Justiz tätig, u.a. am Amtsgericht und in 

der Staatsanwaltschaft.  

 

Anne-Ruth Moltmann-Willisch, LL.M.  

Anne-Ruth Moltmann-Willisch ist 

Richterin am Landgericht Berlin und 

leitet seit August 2009 die 

Koordinierungsstelle für die Gerichtliche 

Mediation an den Berliner Zivilgerichten. 

Sie führt seit 2006 Gerichtliche 

Mediationen am Landgericht Berlin 

durch und ist Mitglied des Beirates für 

Gerichtliche Mediation an den Berliner 

Zivilgerichten.  

 

Michael Plassmann  

Michael Plassmann, Rechtsanwalt und 

Mediator, ist Mitglied des Vorstandes 

und des Präsidiums der 

Rechtsanwaltskammer (RAK) Berlin. Er 

gehört der Expertengruppe des 

Bundesjustizministeriums (BMJ) zur 

Vorbereitung eines Mediationsgesetzes 

an und ist Vorsitzender des Ausschusses 

Außergerichtliche Streitbeilegung der 

Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK). 

Als anwaltlicher Vertreter begleitet er die 

Beratungen des ZPO-Ausschusses des 

Deutschen Richterbundes (DRB) zum 

Mediationsgesetz. Er ist 

Gründungsmitglied des Beirates für 

Gerichtliche Mediation an den Berliner 

Zivilgerichten. An der Friedrich-

Alexander-Universität Nürnberg-

Erlangen und beim Deutschen 

Anwaltsinstitut (DAI) bringt er seine 

praktischen Erfahrungen als 

Lehrbeauftragter ein. Seit dem Jahre 

2004 betreibt Michael Plassmann eine 

Schwerpunktkanzlei für Mediation in 

Berlin.  

 

Manuela Pliżga-Jonarska  

Manuela Pliżga-Jonarska ist Juristin, Me-

diatorin, Moderatorin und Ausbilderin 

im Bereich Kommunikation, Mediation, 
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kreative Konfliktlösung und Toleranz, 

mit Schwerpunkten auf Familien- und 

Schulmediation sowie interkultureller 

Mediation. Sie ist Ständige Mediatorin 

des Kreisgerichts Wrocław sowie Leiterin 

des Mediationszentrums KOMFORT DIA-

LOGU in Wrocław und führt in diesen 

Funktionen sowohl gerichtsnahe als 

auch außergerichtliche Mediationen 

durch. Sie leitet das deutsch-polnische 

Programm für Schulmediatoren 

"COOLtura Konfliktu" und gibt Schulun-

gen für Richter, Anwälte, Lehrer und 

Familienmediatoren an der Hochschule 

für Soziale Psychologie Warszawa und 

Wrocław, am Centrum Mediacji 

Rodzinnych i Psychoterapii Katowice und 

an der Europäischen Rechtsakademie 

Trier.  

 

Guido Rasche  

Guido Rasche ist Bankkaufmann und seit 

1994 Rechtsanwalt und Testamentsvoll-

strecker in Münster sowie seit 2003 

Fachanwalt für Familienrecht. Er ist Part-

ner der RA/WP/StB Sozietät Dr. Stiff + 

Partner mit Sitz in Münster und Palma 

de Mallorca und im Bereich des Familien-

, Erb- und Bankrechts tätig. Er ist Preis-

träger der Arbeitsgemeinschaft Fami-

lienrecht und Befürworter des 

„Cochemer Modells“ mit der These, dass 

Eltern in Kindschaftssachen keinen un-

eingeschränkten Anspruch auf ein strei-

tiges Verfahren haben.  

 

Kirsten Schroeter  

Kirsten Schroeter ist Diplom-

Psychologin, zertifizierte Mediatorin und 

Ausbilderin für Mediation BM®. Sie ist 

selbständig tätig zu den Themen Kom-

petenzentwicklung, Kommunikation und 

Konfliktbearbeitung mit den Schwer-

punkten Beratung, Training, Supervision 

und Evaluation. Sie ist Ausbilderin und 

Koordinatorin der Praxisausbildung im 

Master-Studiengang Mediation an der 

Europa-Universität Viadrina sowie ver-

antwortlich für die Supervision im Rah-

men des Weiterbildenden Studiums „We-

ge aus dem Konflikt – Qualifikation für 

betriebliche Konfliktberater“ an der Uni-

versität Hamburg. Im Bereich Gerichtli-

che Mediation ist sie als Ausbilderin so-

wie als Supervisorin für Richtermedia-

tor/-innen tätig.  

 

Beata Turek  

Beata Turek ist seit 1997 Richterin am 

Amtsgericht in Zgorzelec (Görlitz), mit 

Schwerpunkt auf Familien-, Vormund-

schaft-, Betreuungs- und Jugendrecht. 

Sie absolvierte eine Schulung in Mediati-

on während der Fachausbildung im Jus-

tizministerium Warschau. Seit 2004 ist 

sie als Richterin im Justizministerium 

Warschau im Familien- und Jugendrecht 

tätig und ist in diesem Zusammenhang 

mit den Analysen und Auswertungen der 

dort durchgeführten Mediationsverfah-

ren vertraut. Seit 2005 ist Frau Turek 

darüber hinaus als Richterin im Bezirks-

gericht in Bydgoszcz (Bromberg) mit der 

Prüfung von Berufungen und Beschwer-

den von Gerichtsentscheidungen be-

schäftigt. Frau Turek hält Fachvorlesun-

gen an der Landesschule der ordentli-

chen Gerichtsbarkeit und Staatsanwalt-

schaft für Richter in Familien-, Vor-

mundschafts-, Betreuungsrechts- und 

Jugendrechtsangelegenheiten. 

  

Dr. Heinrich Zwanzger  

Dr. Heinrich Zwanzger ist Geschäftsfüh-

rer der Terralkis GmbH für den Vertrieb 

von CAD-Software. Er absolvierte ein 
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Studium des Bauingenieurwesens und 

der Statik zur Optimierung der stati-

schen Sicherheit von u.a. Kernkraftwer-

ken. Vor der Übernahme der Geschäfts-

führung der Terralkis GmbH war Dr. 

Zwanzger im Vertrieb technischer Soft-

ware bei MacNeal-Schwendler Corp. und 

Fujitsu Ltd. tätig. Er verfügt über prakti-

sche Mediationserfahrung als Partei in 

einer Reihe von Verfahren in den Berei-

chen Arbeits-, Familien-, Handels-, Urhe-

ber- und Wettbewerbsrecht. 
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